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Erwägungen
E. 11
August 2020 stellte eine Kammer des Strafgerichts fest, dass A____ (Berufungsklägerin) den Straftatbestand des Mordes erfüllt habe, diesbezüglich aber wegen Schuldunfähigkeit nicht strafbar sei. Indes wurde eine Verwahrung angeordnet, wobei die Untersuchungs- und Sicherheitshaft seit dem 21. März 2019 daran angerechnet wurde. Zudem wurden die Schadenersatzforderungen von B____ und C____ (Privatklägerin und Privatkläger, zusammen die Privatklägerschaft) in Höhe von CHF 18'670.95 (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 21. März 2019) sowie deren Genugtuungsforderung im Betrag von CHF 185'000.‒ (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 21. März 2019) abgewiesen. Darüber hinaus ist über diverse beigebrachte Gegenstände verfügt und sind die Verfahrenskosten von CHF 44'984.80 sowie die Urteilsgebühr von CHF 24'000.‒ zu Lasten Strafgerichtskasse verlegt worden. Schliesslich wurden der amtliche Verteidiger und der unentgeltliche Vertreter der Privatklägerschaft aus der Strafgerichtsgerichtskasse entschädigt.
A____ (mit Verfügung der instruierenden Appellationsgerichtspräsidentin vom 17. Dezember 2020 wurde dieser die amtliche Verteidigung mit E____ gewährt) hat am 12. August 2020 Berufung angemeldet, mit Schreiben vom 7., 11. sowie vom 14. Dezember 2020 Berufung erklärt und dieselbe mit Eingabe vom 10. Juni 2021 begründet. Es wird beantragt, es sei das Urteil des Strafgerichts vom 11. August 2020 aufzuheben und in Abänderung desselben auf den Antrag der Staatsanwaltschaft vom 12. Dezember 2019 wegen fehlender sachlicher Zuständigkeit nicht einzutreten (Ziff. 1). Eventualiter sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und der Antrag der Staatsanwaltschaft vom 12. Dezember 2019 abzuweisen (Ziff. 2). Subeventualiter sei das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und in Abänderung desselben festzustellen, dass die Berufungsklägerin den Straftatbestand des Totschlags gemäss Art. 113 des Strafgesetzbuches (StGB, SR 311.0) erfüllt habe (Ziff. 3). Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Staates, wobei die amtliche Verteidigung angemessen zu entschädigen sei (Ziff. 4). Die Staatsanwaltschaft beantragt, es sei die Berufung der Berufungsklägerin abzuweisen, eventualiter (wenn dem Antrag Ziff. 2 der Berufungsklägerin gefolgt würde) sei ein Zweitgutachten einzuholen. Die Privatklägerschaft ersucht darum, die Berufung von A____ unter Kosten- und Entschädigungsfolge abzuweisen.
Die Privatklägerschaft (mit Verfügung der instruierenden Appellationsgerichtspräsidentin vom 17. Dezember 2020 wurde Letzterer die unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung für das Berufungsverfahren gewährt), vertreten durch G____, hat am 18. August 2020 Berufung angemeldet, mit Schreiben vom 11. Dezember 2020 Berufung erklärt und dieselbe am 12. Februar 2021 begründet. Es wird beantragt, es sei Abs. 3 des Dispositivs des Urteils des Strafgerichts vom 11. August 2020 aufzuheben und die Berufungsklägerin zu verurteilen, der Privatklägerschaft Schadenersatz von CHF 18'670.95 (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 21. März 2019) sowie eine Genugtuung in Höhe von CHF 185'500.‒ (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 21. März 2019) zu bezahlen (Ziff. 1.1). Eventualiter sei die Schadenersatz- und Genugtuungsforderung der Privatklägerschaft dem Grundsatz nach gutzuheissen (Ziff. 1.2). Im Übrigen sei das vorinstanzliche Urteil zu bestätigen (Ziff. 2). Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Berufungsklägerin, eventualiter der Staatskasse (Ziff. 4). Die Berufungsklägerin beantragt, es sei das vorinstanzliche Urteil in Bezug auf die geltend gemachte Schadenersatzforderung sowie auf die Genugtuungsforderung zu bestätigen bzw. die Berufung der Privatklägerschaft abzuweisen.
In der Berufungsbegründung ist zudem seitens der Berufungsklägerin beantragt worden, es sei bei den Universitären Psychiatrischen Klinken Basel (UPK) eine amtliche Erkundigung einzuholen, ob sie sich im Zeitraum vom 23. März 2005 bis zum 20. April 2005 dort aufgehalten habe (Ziff. 1). Zudem seien die Verfahrensakten der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft ([...]) und der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt ([...]) beizuziehen (Ziff. 2). Der Beweisantrag Ziff. 1 ist mit begründeter Verfügung der Verfahrensleiterin vom 3. Dezember 2021 vorbehältlich eines anderslautenden Entscheids des erkennenden Gerichts auf erneuten Antrag abgelehnt worden. In Bezug auf den Beweisantrag Ziff. 2 stellte sie fest, dass sich die Akten der beiden genannten Verfahren bereits im Ordner «Separatbeilagen 1» der Verfahrensakten befänden. Mit derselben Verfügung wurde die Berufungsklägerin (mitunter aufgrund eines in der Berufungsbegründung gestellten Beweisantrags der Privatklägerschaft, wonach die Einkommens- und Vermögenssituation der Berufungsklägerin umfassend abzuklären sei) ersucht, dem Appellationsgericht aktuelle Belege über ihre finanzielle Situation (namentlich die letzte Steuerveranlagung) einzureichen. Mit Schreiben vom 7. Januar 2021 teilte Letztere dem Appellationsgericht mit, dass sie in Bezug auf die erbetenen Unterlagen von ihrem Mitwirkungsverweigerungsrecht Gebrauch machen und daher keine aktuellen Belege einreichen werde. Daraufhin wurde die Steuerverwaltung Basel-Stadt mit Verfügung der instruierenden Appellationsgerichtspräsidentin vom 11. Januar 2022 ersucht, dem Appellationsgericht die Steuerveranlagungen über die Berufungsklägerin für die Jahre 2018-2020 (allenfalls 2021) einzureichen. Die erbetenen Unterlagen gingen am 19. Januar 2022 beim Appellationsgericht ein und wurden den Parteien umgehend zugestellt. Mit begründeter Verfügung der Verfahrensleiterin vom 9. März 2022 wurde zudem der vom 7. März 2022 datierende Antrag der Berufungsklägerin auf Ladung und Befragung des Gutachters H____ abgelehnt (vorbehältlich eines anderslautenden Entscheids des erkennenden Gerichts auf erneuten Antrag). Ferner wurden mit Verfügungen vom 10. März 2022 und 14. März 2022 beim Untersuchungsgefängnis bzw. der Ausgleichkasse Basel-Stadt und der [...] ergänzende amtliche Erkundigungen betreffend die aktuellen finanziellen Verhältnisse der Berufungsklägerin eingeholt. Die erbetenen Unterlagen und Informationen gingen im Laufe des Monats März beim Appellationsgericht ein und wurden den Parteien in der Folge zur Kenntnis gebracht. Im Übrigen hat die Instruktionsrichterin im Laufe des Berufungsverfahrens diverse, an der Sache vorbeigehende bzw. sich wiederholende und unverständliche Eingaben der Berufungsklägerin (teilweise wie in Aussicht gestellt kommentarlos) zu den Akten genommen (Eingaben bzw. Schreiben vom 29. Dezember 2020, 4. Januar, 21. Januar, 11. Februar, 1. März, 22. Juni, 28. Juni, 19. Juli, 10. Dezember, 21. Dezember, 23. Dezember, 28. Dezember sowie 30. Dezember 2021, 10. Januar, 16. Januar, 17. Januar, 18. Januar, 20. Januar, 24. Januar, 28. Januar sowie 23. März 2022).
In der zweitinstanzlichen Hauptverhandlung vom 29. März 2022 wurde die Berufungsklägerin befragt. Danach gelangten ihr Verteidiger, der Vertreter der Privatklägerschaft sowie der Vertreter der Staatsanwaltschaft zum Vortrag. Für sämtliche Ausführungen wird auf das Verhandlungsprotokoll verwiesen. Die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich ‒ soweit für den Entscheid von Relevanz ‒ aus dem erstinstanzlichen Urteil und aus den nachfolgenden Erwägungen.
Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 91 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) eine Kammer des Appellationsgerichts. Sowohl die Berufungsklägerin als auch die Privatklägerschaft sind vom angefochtenen Urteil berührt und haben ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Abänderung, sodass sie gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Erklärung der Berufung legitimiert sind. Auf die form- und fristgerecht eingereichten Rechtsmittel ist daher einzutreten.
Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.
1.3.1Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann demgemäss auf die Anfechtung von Teilen des Urteils beschränkt werden (Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 StPO). Erfolgt eine Teilanfechtung, erwachsen die nicht angefochtenen Punkte in Teilrechtskraft.
1.3.2Die Verfügungen über die beschlagnahmten Gegenstände sowie die Entschädigungen des amtlichen Verteidigers bzw. des unentgeltlichen Vertreters für das erstinstanzliche Verfahren wurden nicht angefochten und sind somit in Rechtskraft erwachsen. Darüber ist im Berufungsverfahren nicht mehr zu befinden.
Die Berufungsklägerin hat am 16. Dezember 2021 gegen die Verfügung der Verfahrensleiterin vom 3. Dezember 2021, wonach vorläufig keine amtliche Erkundigung (ob sich A____ im Zeitraum vom 23. März 2005 bis zum 20. April 2005 in der UPK aufgehalten habe) bei der UPK eingeholt werde, «Beschwerde» erhoben. Mit Verfügung desselben Tages hat die instruierende Appellationsgerichtspräsidentin die Berufungsklägerin darauf hingewiesen, dass die von ihr beanstandete vorläufige Ablehnung ihres Beweisantrags durch die Verfahrensleiterin keiner separaten Beschwerde an das Appellationsgericht unterliege. Die Beanstandung werde aber als Antrag auf Beurteilung des Beweisantrags durch das erkennende Gericht im Rahmen der Hauptverhandlung entgegengenommen, weshalb erneut darauf einzugehen ist (im Übrigen auch, weil die Verteidigung den entsprechenden Antrag anlässlich der Berufungsverhandlung wiederholt hat [Akten S. 2900 ff.]). Darüber hinaus wurde dem Berufungsgericht auch der am 9. März 2022 instruktionsrichterlich abgelehnte Beweisantrag, es sei der Gutachter H____ in die Berufungsverhandlung zu laden und dort zu befragen, unterbreitet (Akten S. 2900 ff.). Da die beiden Beweisanträge Fragen bzw. Rügen im Zusammenhang mit dem forensisch-psychiatrischen Gutachten der [...] vom 17. September 2019 (Akten S. 181 ff.) stehen, rechtfertigt es sich, die Begründung des Entscheids über diese Anträge in die dortigen Erwägungen einzubetten, sodass entsprechende Ausführungen nach den in Erwägung 4 vorzunehmenden Erörterungen bezüglich des Tatsächlichen und Rechtlichen erfolgen (vgl. dazu E. 5).
Wenn die Berufungsklägerin wie bereits in ihrer «Verteidigungsschrift» vom 31. Juli 2020 (Akten S. 2175) auch im Berufungsverfahren mehrfach rügt, die Basler Strafbehörden seien zur Beurteilung des ihr vorgeworfenen Sachverhalts sachlich unzuständig, da (angeblich) gefälschte Bundesgerichtsurteile den Ausgangspunkt bzw. die Ursache für die zu beurteilende Tat darstellten und daher gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. f StPO die Zuständigkeit der Strafverfolgungsbehörden des Bundes gegeben sei (Akten S. 2508 ff., 2530 ff., 2659 ff., 2665 ff., 2671, 2754 ff., 2898 f., 2903), ist festzuhalten, dass vorliegend die Tat vom 21. März 2019 zu beurteilen ist. Das diesbezügliche Motiv ist im Rahmen der kantonalen Zuständigkeit (Art. 22 StPO) zwar von Bedeutung (vgl. dazu E. 4.3.2, 6.6.1.2), führt aber selbstredend nicht zu einer Änderung der sachlichen Zuständigkeit bzw. zur Aufarbeitung behaupteter Behördenverfehlungen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Demgemäss ist Antrag Ziff. 1, wonach das Urteil des Strafgerichts vom 11. August 2020 aufzuheben und in Abänderung desselben auf den Antrag der Staatsanwaltschaft vom 12. Dezember 2019 wegen fehlender sachlicher Zuständigkeit nicht einzutreten sei, abzuweisen.
Die Berufungsklägerin anerkennt, den zur Tatzeit siebenjährigen D____ (�), gemeinsamer Sohn von B____ und C____, am 21. März 2019 mittels Messerstichen in den Hals getötet zu haben (Akten S. 1007, 1093, 2248). Dass das Opfer tatsächlich mit einem Messer getötet worden ist, ergibt sich aus dem rechtsmedizinischen Gutachten, gemäss welchem D____ (�) am Hals zwei voneinander unabhängige und ohne Weiteres mit Messerstichen zu vereinbarende Verletzungen erlitten hat (Akten S. 1193, 1197). Die Täterschaft der Berufungsklägerin erhellt aus der von ihr zeitnah zur Tat an diverse Bekannte versendeten SMS, wonach sie gerade ein Kind getötet habe, aus dem durch sie persönlich an der Pforte der Staatsanwaltschaft abgegebenen Messer, auf welchem sich sowohl ihre als auch die DNA des Opfers befand, sowie aus den Randdaten ihres Mobiltelefons, gemäss derer sie sich zur Tatzeit in der Nähe des Tatorts aufgehalten hat (Akten S. 963 ff., 980, 1240, 1311 ff., 1420 ff.).
4.2.2In rechtlicher Hinsicht bedeute dies � so die Berufungsklägerin � dass die Tatbestandsmerkmale des Mordes (Art. 112 StGB) nicht erfüllt seien, sondern lediglich diejenigen von Totschlag (Art. 113 StGB). Ausserdem sei von einem rechtfertigenden Notstand auszugehen: Es sei ihr um die Sicherung ihrer Existenz gegangen, welche sie durch das Untätigbleiben der Behörden bzw. das Nichtreagieren auf ihre Schreiben gefährdet gesehen habe. Aus ihrer Sicht sei die Notstandshandlung auch «absolut subsidiär» gewesen, da sie keinen anderen Weg gesehen habe als die Behörden «mit der von ihr vollzogenen Notstandshandlung von der Zerstörung ihrer Existenz und Menschenwürde abzuhalten» (Akten S. 2644 ff., 2925).
4.3.1Das gesamte Verhalten der Berufungsklägerin vor der Tat belegt, dass es sich keineswegs um eine «Verzweiflungstat» gehandelt hat. Vielmehr hat sie das Delikt (in zunehmender Kadenz) schon lange als «Rechtsmittel» und als Schritt, zu dem sie in Notwehr berechtigt sei, angekündigt. H____ zitiert in seinem Gutachten die angebliche Aussage eines höheren Beamten des Kantons Basel-Landschaft, auf welche die Berufungsklägerin � wie aus ihren zahlreichen aktenkundigen Schreiben ersichtlich (unter anderem Akten S. 611, 613, 632, 636, 664, 1530 f., 1724, 1774) � immer wieder verweist und aus welcher sie offenbar die Idee vom «Rechtsmittel Mord» abgeleitet hat: «Wir Beamten können mit Ihnen machen was wir wollen. Nur bei Mord müssen wir die Verantwortung tragen. Aber das [Mord] müssen Sie ja zuerst machen» (Akten S. 227). Die Berufungsklägerin hat diese Aussage, die sie angeblich im Jahr 1982 � zur Tatzeit waren seither wohlgemerkt gut 35 Jahre vergangen � gehört hat, nach Einschätzung des Gutachters als behördliche Aufforderung interpretiert, jemanden zu töten, um sich ins Recht zu setzen. Für diese angedrohte Handlung wären dann die Adressaten der Schreiben bzw. die untätigen Behörden verantwortlich (Akten S. 258).
4.3.2Es ist entgegen ihrer Ansicht mitnichten einzusehen, weswegen der Umstand, dass die Berufungsklägerin ein «Rechtsmittel Mord» bereits viel früher angedroht hatte (Akten S. 1708 ff.) und sich seither offenbar immer wieder mit einem solchen Schritt auseinandergesetzt hat, gegen eine geplante Umsetzung dieser Tat einige Zeit später sprechen sollte (vgl. zum Aspekt der Planung im Rahmen der Schuldfähigkeit E. 5.6). Vielmehr lässt sich erkennen, dass die Berufungsklägerin in der Zeit vor der Tat ihren Fokus auf diese vermeintliche «Lösung» verstärkt, die entsprechenden Vorbereitungen getroffen und als diese, insbesondere die SMS, gut genug (formuliert) waren, die Tat ausgeführt hat. Sie hat mit den im Vorfeld vorbereiteten SMS bzw. diesbezüglichen Entwürfen (Akten S. 963 ff., 980, 1420 ff.) beabsichtigt, dass die Öffentlichkeit nach verübter Tat schnell davon in Kenntnis gesetzt bzw. sie gehört wird. Mit dem in ihrem Zimmer aufgefundenen Briefumschlag «Anwalt» hat sie zudem dafür gesorgt, dass zügig ein Anwalt ihrer Wahl zu ihrer Verteidigung beigezogen wird (Akten S. 1420 ff.). Sie hat es bei der Vorbereitung aber nicht etwa darauf angelegt, jemanden in einer Weise zu «warnen», dass diese Person die tatsächlich bevorstehende Umsetzung ihres Tatplans mitbekommen würde und sie davon hätte abhalten können.
4.3.3Aus ihren Vorbereitungen bzw. der kontinuierlichen Formulierung der SMS wird auch deutlich, dass sie die genaue Ausgestaltung ihres Plans konkretisiert und gezielt ein Kind als Opfer avisiert hat. Sie hat den Tatort beobachtet und just nach Schulschluss nochmals aufgesucht. Dass sie bloss im Gotthelf-Quartier «herumgetigert» sei, um sich zu beruhigen, und gerade an jenem Tag dieser beruhigende Effekt nicht eingetreten sei, sie vielmehr nach Schulschluss ausgerechnet auf jenes Kind traf, das als letztes relativ spät das Schulhaus verliess, erscheint als abwegiges Zusammentreffen von Zufällen und ist aufgrund der bereits erwähnten kontinuierlichen Formulierung der SMS auch widerlegt. Dazu kommt, dass die Berufungsklägerin einräumen muss, dass sie aufgrund diverser Aufenthalte in der Gegend bestens über den Schulschluss um 12.15 Uhr Bescheid wusste («Ja. Ich sah, dass Kinder herauskommen und Eltern sie holen und dass Kinder in Gruppen nach Hause gehen. Ich sah das öfters. Ich habe das Schulhaus gekannt» [Akten S. 1172.10]). Es ist auch eine offensichtliche Schutzbehauptung, dass die Berufungsklägerin die Tatwaffe stets mit sich getragen habe, um ihr Essen zu schneiden. Dies lässt sich nur schon mit einem Blick auf das Messer feststellen (Akten S. 1235 ff.), handelt es sich doch um ein grosses, zirka 20 Zentimeter langes Küchenmesser mit einer 13 Zentimeter langen Klinge, welche im Übrigen lediglich durch eine relativ dünne Plastikhülle geschützt war, was zufolge Selbstverletzungsgefahr gegen die regelmässige Mitnahme in der Handtasche spricht. Kommt dazu, dass in ihrem Zimmer ein deutlich kleineres Messer, ein «Rüsterli», gefunden werden konnte, welches sich zum Schneiden von Essen viel besser geeignet hätte (Akten S. 596, 2947).
4.3.4In ihrer Einvernahme vom 13. November 2019 (im Beisein der Opfervertretung) lässt die Berufungsklägerin denn auch keinen Zweifel mehr daran, dass sie gezielt gehandelt und sich auch vorbereitet hat. Gemäss ihren dortigen Aussagen habe sie � noch als sie das Messer in der Hand hielt und unmittelbar zur Tat schritt � gedacht, «warum muss ich so leiden. Ich habe alles verloren, 40 Jahre von meinem Leben nur Probleme wälzte wegen dem Rechtsstaat» (Akten S. 1172.10). Sie beschreibt auch unmissverständlich, dass sie bereits vorher sehr wohl realisierte, in welche Richtung sie sich bewegte und mit Blick auf die bevorstehende Tat Vorbereitungen getroffen hatte: «Am Dienstag, bevor das am Donnerstag passierte, realisierte ich, dass ich ein Messer in der Hand hatte und auf ein Kind zuging. Ich hatte das Messer immer dabei, weil ich ja nicht im Hotel essen konnte und ich mich so verköstigen musste und die Sachen roh essen musste, so hatte ich immer ein Messer in der Tasche, um etwas schneiden zu können. Da realisierte ich, auf welchem Weg ich bin und ich auf einem falschen Weg war. Aber ich konnte mich ja nirgends melden und Hilfe bekommen. Ich realisierte da, was passiert, wenn es wirklich passiert. Da dachte ich, was mit mir passiert, wenn es wirklich passiert und ich nirgends mehr bin. Da bereitete ich das Muster vor. Da ja Jahre lang niemand etwas tat und niemand für mich da war, bekam ich Panik, dass man niemand berichtet, was mit mir geschah. Deshalb habe ich im Hotelzimmer [wo sie damals wohnte] gedacht, dass ich Vorbereitungen treffen muss, damit die Leute wissen, wo ich bin. Deswegen habe ich ja auch die Telefonnummern herausgeschrieben. Und mich wie vorbereitet, im Fall doch so etwas passieren sollte. Ich habe es eben vorbereitet. Ich bin alleinstehend» (Akten S. 1172.6). Mit den Vorbereitungen bzw. dem Muster meint sie speziell die abgespeicherten SMS-Entwürfe: «Das war ein Muster, wie ich mich beschäftigte, wie ich die Leute informieren kann. Ich hatte Panik, was mit mir passiert, wenn ich in diese Situation komme. Ich musste meine Leute schnell informieren, bevor sie mich gepackt hätten. Ich hätte nicht die Zeit, dies im Restaurant zu schreiben. Ich war am Explodieren und konnte mich nirgendshin wenden. [...] Die Vorbereitung von denen SMS zeigt doch eindeutig, in welcher ausweglosen und verzweifelten Situation ich war. Statt dass ich mich hätte melden und Hilfe holen können, musste ich mich damit befassen, mein Umfeld zu orientieren, wo ich bin» (Akten S. 1172.6 f.). Auf die Frage, ob sie sich bereits am 20. März 2019 vorgenommen habe, ein Kind zu töten, meint sie: «Nein. Der Gedanke, ein Kind zu töten kam mir nicht. Ich realisierte es. Ich stand dort vor einem Kind. Dort habe ich es realisiert. Ein Messer in der Hand und vor einem Kind zu stehen. Da realisierte ich, auf welchem gefährlichen Weg ich bin» (Akten S. 1172.8). Daraufhin habe sie im Hotel die Muster erstellt, aus «Panik und Angst, was mit mir passiert, wenn so eine Tat passiert» (Akten S. 1172.8).
4.3.5Gemäss den soeben zitierten Aussagen hat die Berufungsklägerin spätestens ein bis zwei Tage vor der Tat «realisiert», dass sie ein Kind umbringen werde, wobei sie als Konsequenz daraus aber nicht etwa Vorkehrungen getroffen hätte, um dies zu verhindern (etwa durch eine Selbsteinweisung in die UPK; die heutige diesbezügliche Aussage, es habe ihr während 40 Jahren niemand geholfen, da habe sie nicht davon ausgehen können, dass ihr zu diesem Zeitpunkt noch jemand helfe, ist nur schon durch aktenmässig belegte, jedoch von ihr abgelehnte Gesprächsangebote diverser Personen und Stellen widerlegt [Akten S. 1770 f., 2946, Separatbeilagen 1 S. 138]). Ihre «Angst und Panik» hat denn auch nicht dem potentiellen Opfer gegolten, sondern ausschliesslich ihr selbst. Ihre Sorge galt einzig und allein der Frage, wie sie eine rechtzeitige Information eines möglichst grossen Adressatenkreises sicherstellen konnte, damit ihr Anliegen auch gewiss an die Öffentlichkeit bzw. die involvierten Stellen gelangen werde. Nicht, dass sie selbst etwa bereits weggesperrt wäre, ohne dass die Tötung ihren Zweck erfüllt hätte. Nicht nur die Planung und Vorbereitung der Tat, sondern auch das klar gefasste Ziel, damit auf eigenes vermeintliches Unrecht aufmerksam zu machen, wird damit überdeutlich. Sodann ist die Planmässigkeit ihres Vorgehens auch durch den deklariert verfolgten und aus Sicht der Berufungsklägerin erreichten Zweck der Tat belegt. So antwortete die Berufungsklägerin auf die Frage, ob sie suizidgefährdet sei: «Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich möchte, dass nun alles richtig aufgeklärt wird, dann nehme ich mir doch sicher nicht das Leben». Auf die Frage, was sie denn aufgeklärt haben wolle, gab sie zu Protokoll: «Dass mein Fall aufgeklärt wird. Das, was zu dem heute führte, dem sagt man Motiv, oder nicht» (Akten S. 1024).
4.3.6Schliesslich lässt sich auch das konsequente zu Ende-Führen des geplanten Ablaufs nach verübter Tat, einschliesslich der Information an Bekannte und Medien, nicht mit einer Affekthandlung in Einklang bringen. Die Berufungsklägerin hat ihr Opfer zuerst noch genau angeschaut und war dann offenbar überzeugt, es tödlich verletzt zu haben. Dergestalt hat sie sich denn auch geäussert, als sie sich völlig ruhig und gefasst bei der Staatsanwaltschaft an der Binningerstrasse stellte: Sie habe ein Kind umgebracht, es liege auf der Strasse, sie sei davongegangen. Sie werde geärgert und geplagt, jetzt habe sie gehandelt. Sie habe das Kind nicht gekannt, es sei «eifach eins» gewesen (Akten S. 1002). Bei ihrer ersten Befragung versucht sie dann zwar, die Tat als Aussetzer darzustellen («Mir ging der Rollladen runter und ich habe einfach nur noch zugestochen» [Akten S. 1007]). Sie sagt dabei aber nachweislich und sehr gezielt die Unwahrheit. So behauptet sie nämlich, als ihr die SMS an J____ (und andere) vorgehalten wird («Hoi ihr lieben. Habe ein Kind getötet, damit ich mein Eigentum zurückbekomme [...]»), sie habe diesen Text geschrieben, als sie sich nach der Tat auf eine Bank beim Schützenmattpark gesetzt und realisiert habe, was sie getan habe (Akten S. 1022, 1020). Den Gedanken, ihr Eigentum zurückzubekommen, habe sie erst nach der Tat gehabt: «Ich dachte, nun habe ich so etwas Dummes gemacht, jetzt bekomme ich sicher mein Eigentum wieder» (Akten S. 1023). Nachweislich hatte sie den Text, einschliesslich dem Hinweis auf das Eigentum, � wie schon mehrfach erwähnt (vgl. dazu E. 4.1, 4.2.1.2, 4.3.2 ff.) � bereits zuvor während zweier Tagen verfasst und mehrfach angepasst, um ihn nach der Tat bloss noch versenden zu können. So hat sie dann auch nur zwei Minuten, nachdem sie auf das Opfer eingestochen hatte, bereits die erste Nachricht verschickt (Akten S. 1134). Ihre Aussagen machen deutlich, dass ihr bereits wenige Stunden nach der Tat (die Einvernahme begann um 16.10 Uhr) sehr wohl bewusst war, dass ihr der Umstand der minutiösen Vorbereitung bei der Version der «Verzweiflungstat» hinderlich wäre. In gleicher, unglaubhafter Weise gibt sie sich in derselben Einvernahme erstaunt darüber, dass der Junge tatsächlich gestorben sei und behauptet, damit habe sie nicht gerechnet und nicht gedacht, «dass es so ausartet» � es tue ihr leid (Akten S. 1025). Dass sie sich derart taktische Falschaussagen zurechtgelegt hatte und in der Lage war, so kurz nach der Tat auch entsprechend zu deponieren, ist ein weiterer Beleg für ihr planmässiges und berechnendes Vorgehen. Dass sie � nachdem sich diese Version nicht mehr vernünftig halten liess (das Erstellen und Anpassen der SMS-Entwürfe war aufgedeckt worden) � in einer späteren Einvernahme dann auf die � wenn auch wenig hilfreiche � soeben dargelegte, neue Version der «Vorbereitung aus Angst und Panik» umschwenkte, rundet das Bild ab.
4.3.7Nach dem Gesagten hat es sich keineswegs um eine «Verzweiflungstat» gehandelt, weshalb auch der Subeventualantrag, wonach das vorinstanzliche Urteil aufzuheben und in Abänderung desselben festzustellen sei, dass die Berufungsklägerin den Straftatbestand des Totschlags gemäss Art. 113 StGB erfüllt habe, abzuweisen ist.
4.4.2Nach dem zuvor Ausgeführten (vgl. dazu E. 4.3) lag der vorliegenden Tat kein Affekt bzw. keine schwere Konfliktsituation zugrunde, sondern sind alle Kriterien für eine Qualifikation der Tötung als Mord erfüllt. Die Berufungsklägerin hat aus einer skrupellosen bzw. berechnenden Haltung heraus, die einzig auf ihre eigenen Interessen (Motiv der Neubeurteilung von längst vergangenen und rechtskräftigen Verfahren [Akten S. 963 ff., 2157 ff., 2251) fokussiert war, in kaltblütiger, krass egoistischer und komplett gefühlskalter Weise das Leben eines ihr unbekannten, zufällig ausgewählten Kindes auf brutale Art und Weise ausgelöscht. Wie schon das Strafgericht zutreffend ausgeführt hat (vorinstanzliches Urteil S. 10), offenbart die Tatsache, dass die Berufungsklägerin die Aufarbeitung der «Justizkorruptionsaffäre» höher gewichtet als das Leben eines Kindes, eine aussergewöhnlich krasse Missachtung fremden Lebens bei der Durchsetzung eigener Absichten und lässt den Beweggrund als besonders verwerflich erscheinen. Besonders verwerflich ist ferner auch die Tatausführung, hat die Berufungsklägerin doch einem ihr unbekannten, körperlich unterlegenen sowie völlig wehr- und ahnungslosen Kind mit einem rund 25 Zentimeter langen Messer von hinten heimtückisch in den Hals gestochen und sich mit einem zweiten Stich der letalen Folgen ihres Angriffs versichert. Nach dem Gesagten ist die Tötung mit dem Strafgericht als besonders skrupellos und entsprechend als Mord im Sinne von Art. 112 StGB zu qualifizieren.
Nachdem das Argument des rechtfertigenden Notstands (Art. 17 StGB) noch in der schriftlichen Berufungsbegründung vom 10. Juni 2021 vorgebracht worden war (Akten S. 2646), wurde es anlässlich der heutigen Berufungsverhandlung zu Recht nicht mehr thematisiert. Den Mord an einem unbeteiligten Kind als «absolut subsidiäre» Notstandshandlung zur Wahrung der eigenen Existenz und Menschenwürde zu bezeichnen, weil man im letzten Jahrhundert seitens der Behörden angeblich ungerecht behandelt worden war (Akten S. 1172 ff.), ist offensichtlich abwegig und bedarf keiner weiteren Erörterung. Ergänzend kann auf die diesbezügliche, absolut zutreffende Erwägung des Strafgerichts verwiesen werden (vorinstanzliches Urteil S. 11).
5.1.1Die Staatsanwaltschaft gab am 3. April 2019 bei H____ eine psychiatrische Begutachtung (Art. 182 ff. StPO) in Auftrag (Akten S. 47 ff.). Das 93-seitige Gutachten wurde am 17. September 2019 fertig gestellt und ging der Staatsanwaltschaft am 19. September 2019 zu. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten (Akten S. 181 ff.) wie auch in seinen ergänzenden Ausführungen vor erster Instanz (Akten S. 2252 ff.) im Einklang mit drei Vorgutachten (vgl. dazu E. 5.6.4, 5.7.4.2) zum Befund einer anhaltenden wahnhaften Störung (ICD-10: F22.0) in Form eines Querulantenwahns (Akten S. 254, 260, 2254). Dieser sei chronifiziert und bestehe seit mindestens 30 Jahren, er dauere auch aktuell weiter an (Akten S. 272, 259, 2254). Die Berufungsklägerin sei seit mindestens drei Jahrzehnten der unverrückbaren Überzeugung, dass der Kanton Basel-Landschaft auf verschiedenen illegalen Wegen versuche, an Beweismaterial zu gelangen, das in ihrem Besitz sei und die Fälschung von Bundesgerichtsurteilen belege (Akten S. 259).
5.1.2Der Wahn erscheine bei der Berufungsklägerin als schwere psychopathologische Symptomatik, welche ihr Denken hinsichtlich der Wahnthemen massiv beeinflusse und die Realitätskontrolle aufhebe, andere Lebensbereiche aber unberührt lasse. Im Unterschied zum schizophrenen Wahn seien die Denkinhalte zwar inhaltlich schwer nachvollziehbar, aber nicht komplett unmöglich (Akten S. 260). Anders als bei schizophrenen Erkrankungen lägen auch keine Begleitsymptome wie Halluzinationen oder dergleichen vor; die kognitive Leistungsfähigkeit sei unbeeinträchtigt und die Auffassungsgabe und Aufmerksamkeit seien intakt. Es fehlten formale Denkstörungen oder Ich-Erlebnisstörungen (Akten S. 260, 2254). Damit gehe auch überein, dass die Bekannten die Berufungsklägerin diese in ihrem privaten Umfeld als unauffällig beschrieben. Die Berufungsklägerin habe gelernt, dass ihre Umwelt ihre Probleme nicht nachvollziehen könne und vermeide Interaktionen, bei welchen ihre Überzeugungen in Frage gestellt würden. Der Experte spricht vom Phänomen der «doppelten Buchführung» (Akten S. 250, 261, 2254 ff.).
5.1.3Die Berufungsklägerin lebe � so der Gutachter � in einer sozial unverbundenen psychotischen Eigenwelt und es sei ihr nicht mehr möglich, eine Wende in ihren Überzeugungen durchzuführen. Es fehle ihr die Möglichkeit eines Perspektivenwechsels. Der Wahn habe ihre Fähigkeit zur freien Willensbildung aufgehoben, weshalb ihr eine Prüfung alternativer Optionen zur Tatzeit nicht mehr möglich gewesen sei. In dieser psychotischen Eigenwelt habe sie � wie schon in den Jahrzehnten zuvor � verschiedenste Ereignisse ausschliesslich auf Aktivitäten der Behörden zurückgeführt. Entsprechend habe die Berufungsklägerin ihre Welt im Tatzeitraum nach den Inhalten des Wahns, der ihr abwegige Einschätzungen und Ziele vorgegeben habe, erlebt und bewertet. Sie stufe ihre Tat zwar retrospektiv als Unrecht ein, diese Einsicht sei aber lediglich abstrakt und ändere nichts daran, dass die konkrete Einsichtsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat aufgehoben gewesen sei. Wenn man den Wahn wegdenken würde, bliebe in der subjektiven Wahrnehmung der Berufungsklägerin kein Anlass für das Delikt (Akten S. 264, 2255 f.). Die krisenhafte Zuspitzung der über mehrere Jahrzehnte reichenden Problematik habe ausserdem dazu geführt, dass ihre Handlungen im Deliktszeitraum durch das Wahnthema determiniert worden seien, sie mithin nicht mehr in der Lage gewesen sei, ihre Konflikte mit den Behörden anderweitig zu lösen. Auch wenn man die nicht versandten SMS vom 19. und 20. März 2019 als Ausdruck einer sehr konkreten Auseinandersetzung mit der Option der Tötung eines Kindes bewerte und von einer geplanten Tötungshandlung ausgehe, sei wegen des handlungsleitenden Wahns aus psychiatrischer Sicht von einer aufgehobenen Steuerungsfähigkeit auszugehen. Es sei hoch plausibel, dass die Berufungsklägerin die auch im Frühjahr 2019 ausbleibenden Reaktionen auf ihre Briefe als Aufforderung zur Begehung eines Gewaltdelikts interpretiert habe. Letztlich werde sie sich in ihrer wahnhaft verzerrten Sicht der Dinge sogar dazu gezwungen gesehen haben, das Delikt zu begehen, obwohl sie es als Unrecht einstufe. Allerdings schreibe sie dieses Unrecht nicht sich als der handelnden Person zu, sondern den ihre Interessen missachtenden Behörden und juristischen Institutionen. Aus ihrer wahnhaft verzerrten kompromisslos-eingeengten Perspektive, die eigene Anteile an den Schwierigkeiten ausblende und trotz gegenteiliger Erfahrungen davon ausgehe, dass sie das erlittene Unrecht ausgleichen könne, sei das am 21. März 2019 gezeigte Tatverhalten alternativlos gewesen. Zwar stelle ein geordnetes bzw. gar planvolles Vorgehen oftmals (zum Beispiel bei Sexualdelikten und Affekttaten) ein Argument gegen Einbussen der Steuerungsfähigkeit dar; für die Gruppe der wahnhaften Störungen gelte dies aber nicht (Akten S. 264 ff., 2252 ff.).
5.1.4Eine weitere psychische Störung (vgl. zur Abgrenzung zu schizophrenen Erkrankungen bereits E. 5.1.2) liege bei der Berufungsklägerin nicht vor, insbesondere auch keine Persönlichkeitsstörung. Dafür fehle es bereits an der Manifestation spätestens im frühen Erwachsenenalter. Die Berufungsklägerin sei selbst nach ersten Schwierigkeiten im Jahr 1977 beruflich noch leistungsfähig gewesen, zumal ihr Ausscheiden aus dem Beruf vom Arbeitgeber noch im Jahr 1986 bedauert worden sei (Akten S. 1564 ff.). Die aktuellen Auffälligkeiten im Sinne eines gewissen Misstrauens und einer Tendenz zur Übernachhaltigkeit stünden eindeutig in Verbindung zur Wahnthematik, was ein Ausschlusskriterium für die Diagnose einer Persönlichkeitsstörung darstelle (Akten S. 262, 2257 f.). Jemand mit einem Wahn sei nicht in der Lage, die Perspektive zu wechseln und wirke diesbezüglich dann nicht empathisch, denn Empathie sei ein intuitiver Perspektivenwechsel. Das Wahnhafte erscheine entsprechend ähnlich zu den Auffälligkeiten eines antisozialen Menschen. Qualitativ sei es aber total verschieden. Der Empathiemangel eines antisozialen oder narzisstischen Menschen könne zurückverfolgt werden, weil dieser zum Beispiel bereits in der Kindheit Tiere gequält oder sich deliktisch verhalten habe. Eine Persönlichkeitsstörung werde dann diagnostiziert, wenn jemand über eine längere Zeit seines Lebens � erkennbar auch in Kindheit und Jugend � verschiedene Auffälligkeiten des Denkens und der Interaktion mit anderen Personen gehabt habe, die seine Lebensführung negativ beeinflusst hätten. Bei der Berufungsklägerin seien bis ins Jahr 1977 jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Lebensführung sichtbar. Sie habe diverse Auslandaufenthalte gemacht, ihre Ausbildung abgeschlossen und sei im Beruf auch gemäss den Aussagen ehemaliger Mitarbeiterinnen als Kollegin (und danach übrigens auch als Freundin [vgl. dazu E. 5.6.2]) geschätzt gewesen (Akten S. 255 f., 2262 f.). Die Berufungsklägerin zeige auch keine besonders arroganten Verhaltensweisen im Sinne einer glänzenden Fassade und Herabsetzung des Gegenübers, was ebenfalls gegen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung spreche. Gegen eine paranoide Persönlichkeitsstörung spreche sodann, dass man mit der Berufungsklägerin problemlos interagieren könne, wenn man das problematische Thema aussenvorlasse. Jemand mit einer paranoiden Persönlichkeitsstörung würde das Misstrauen und die mangelnde Flexibilität mit anderen Personen in unterschiedlichster Weise zeigen (Akten S. 262, 2263).
5.1.5Der Experte schätzt das Rückfallrisiko als hoch ein, sowohl für weiteren Schriftenwechsel mit drohendem und nötigendem Inhalt, als auch für weitere Gewalttaten (Akten S. 266, 271, 2256, 2261). Die Annahme, die Berufungsklägerin werde von ihrer Strategie, wenn sie mit ihrem Anliegen (weiterhin) nicht durchdringe, nun Abstand nehmen, sei aus psychiatrischer Sicht unplausibel (Akten S. 2256). Das Gutachten stützt sich auch auf den Violence Risk Appraisal Guide (VRAG; Akten S. 250 ff.) und den HCR-20 (weiteres Prognoseinstrument zur Einschätzung von Gewaltrisiko; Akten S. 252 ff.), schränkt aber ein, dass die Anwendung des statistischen Instruments VRAG im individuellen Fall der schwer kranken und seit über 40 Jahren in Konflikt mit Behörden stehenden Berufungsklägerin nicht zu einer aussagekräftigen Prognose führen könne. Die Resultate des HCR-20 (wonach ein hohes Risiko für erneute Gewalttätigkeiten besteht, wenn die Berufungsklägerin unter Druck gerät bzw. sich in einer Notlage sieht) seien da bedeutsamer (Akten S. 266 f.).
5.1.6Um das Risiko weiterer wahnhafter Handlungen zu mindern, wäre eine medikamentöse und psychotherapeutische Behandlung nötig, wobei diese bei wahnhaften Störungen ausserordentlich herausfordernd sei. Schon nur, weil ein Grossteil der Betroffenen nicht behandlungsbereit sei (Akten S. 2256). So fehle auch der Berufungsklägerin die Krankheitseinsicht (Akten S. 2257). Die bisherigen Erfahrungen mit ihr liessen nicht erwarten, dass sie bereit sei, sich zeitnah der erforderlichen medikamentösen und psychotherapeutischen Behandlung zu unterziehen (Akten S. 272). Sie zeige kein Problembewusstsein und demzufolge auch keine Veränderungsbereitschaft. Eine Kooperation auf freiwilliger Basis sei auch zukünftig nicht zu erwarten, was nicht zuletzt auch das Verhalten der Berufungsklägerin im Rahmen der Begutachtung zeigte (Akten S. 254, 267; vgl. dazu auch E. 5.3.3.2). Ausserdem fehle bei ihr auch der subjektive Leidensdruck, nachdem sie seit der Inhaftierung ein Gefühl der Erleichterung verspüre (Akten S. 267). Es bleibe letztlich nur die Möglichkeit einer Zwangsmedikation, aber selbst dann seien die Aussichten gemäss Studienlage wenig optimistisch (Akten S. 268, 2257). Ausserdem wäre man hinsichtlich des langfristigen Behandlungserfolges dann doch auf die Mitwirkung der Berufungsklägerin angewiesen (Akten S. 272).
5.1.7Allenfalls � so der Gutachter � könnte das erwähnte Phänomen der «doppelten Buchführung» dazu verhelfen, dass man mit der Berufungsklägerin unter geschützten klinischen Bedingungen eine Basis schaffen könnte, um doch auch medikamentöse Optionen zu prüfen. Eine solche Kooperation könnte allenfalls in einem Zeitraum von 1-3 Jahren in Gang kommen. Sollte eine Behandlung nicht innert fünf Jahren in Gang kommen, sei eine solche nicht mehr möglich. Es sei ein juristischer Entscheid, ob das Zusammenspiel zwischen schwerer Erkrankung, ungünstiger Legalprognose und Behandlungsbedürftigkeit bei gleichzeitig fehlender Behandlungsbereitschaft und eingeschränkten Erfolgsaussichten eine stationäre Massnahme ermögliche (Akten S. 269, 2257). Aus psychiatrischer Sicht sähe der Experte eine psychiatrische Klinik als richtigen Ort für die Berufungsklägerin an, aber es könnte nur «um einen blossen Therapieversuch gehen. Sollte sich nach fünf Jahren kein Erfolg einstellen, würde sich wahrscheinlich keine überzeugende Alternative zu einer sichernden Massnahme ergeben» (Akten S. 268, 2257). Die Vergangenheit würde zudem nicht dafür sprechen, dass sich die Berufungsklägerin auf eine Therapie einlasse (sie sei ja bereits in stationären Behandlungen gewesen, ohne sich aber einzulassen). Die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemals zur Erkenntnis gelänge, dass mit ihr etwas nicht stimme und sie sich ändern müsse, sei gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Massnahme ohne durchgreifenden Erfolg bleibe, sei aus Expertensicht höher (Akten S. 2259). Auf Frage der Präsidentin ergänzt der Experte an der erstinstanzlichen Hauptverhandlung dann noch, dass mit einem Therapieerfolg innerhalb von fünf Jahren nicht zu rechnen sei. Es sei für den optimalen Fall lediglich erwartbar, dass «nach fünf Jahren deutlich wird, dass ein Einlassen auf die Therapie möglich ist, nicht aber, dass die jahrzehntelange Störung korrigiert werden kann» (Akten S. 2259). In gleicher Weise hatte der Experte bereits im Gutachten festgehalten, es sei «nicht davon auszugehen, dass durchgreifende Behandlungserfolge innerhalb von fünf Jahren erzielt werden könnten» (Akten S. 273). Eine Behandlung im ambulanten Rahmen, auch bei gleichzeitigem oder vorherigem Strafvollzug, schliesst der Gutachter kategorisch aus (Akten S. 272 f.).
5.1.8Das Verhalten der Berufungsklägerin im aktuellen Strafverfahren und auch ihre Ausführungen anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung haben nach Einschätzung des Experten vor der Vorinstanz erneut deutlich gezeigt, dass der Wahn fortbestehe und die Berufungsklägerin weiterhin darum bemüht sein werde, sich ins Recht zu setzen. Es sei nicht zu erwarten, dass sie den logischen Schluss ziehe, dass ihr ein Kapitalverbrechen nichts gebracht habe (Akten S. 2258). Sie werde das Strafverfahren nun auch in ihr Wahnsystem einbauen (so interpretiert der Experte ihr Schreiben [sie bezeichnet es als Plädoyer] vom 31. Juli 2020 [Akten S. 2254, 2258, 2266]).
Zieht das Gericht mangels eigener Fachkenntnis eine sachverständige Person bei, ist es bei der Würdigung des Gutachtens grundsätzlich frei (Art. 10 Abs. 2 StPO). In Fachfragen darf es indessen nicht ohne triftige Gründe von unabhängigen Gutachten abweichen und muss Abweichungen begründen. Erscheint dem Gericht die Schlüssigkeit eines Gutachtens in wesentlichen Punkten zweifelhaft, hat es nötigenfalls ergänzende Beweise zur Klärung dieser Zweifel zu erheben (BGE 146 IV 114 E. 2.1, 142 IV 49 E. 2.1.3). Ein Gutachten stellt namentlich dann keine rechtsgenügliche Grundlage dar, wenn gewichtige, zuverlässig begründete Tatsachen oder Indizien die Überzeugungskraft eines Gutachtens ernstlich erschüttern. Das trifft etwa zu, wenn der Sachverständige die an ihn gestellten Fragen nicht beantwortet, seine Erkenntnisse und Schlussfolgerungen nicht begründet oder diese in sich widersprüchlich sind oder die Expertise sonstwie an Mängeln krankt, die derart offensichtlich sind, dass sie auch ohne spezielles Fachwissen erkennbar sind. Das Abstellen auf eine nicht schlüssige Expertise bzw. der Verzicht auf gebotene zusätzliche Beweiserhebungen kann gegen das Verbot willkürlicher Beweiswürdigung (Art. 9 der Bundesverfassung [BV, SR 101]) verstossen. Ob das Gericht die in einem Gutachten enthaltenen Erörterungen für überzeugend hält oder nicht und ob es dementsprechend den Schlussfolgerungen der Experten folgen will, ist mithin eine Frage der Beweiswürdigung (BGE 142 IV 49 E. 2.1.3, 141 IV 369 E. 6.1; BGer 6B_1258/2020 vom 12. November 2021 E. 1.3, 6B_1420/2020 vom 13. September 2021 E. 3.2.4). Nachfolgend ist auf formelle (vgl. dazu E. 5.3 und 5.4) und materielle Kritik (vgl. dazu E. 5.5 und 5.6) der Berufungsklägerin näher einzugehen.
5.3.1Die Berufungsklägerin macht zunächst geltend, H____ habe sein Gutachten auf unvollständige Akten gestützt, indem er die beschlagnahmte Korrespondenz, die bis ins Jahr 1975 zurückgehe, offenbar nicht gesichtet habe. Vor dem Hintergrund, dass das Gutachten vom 17. September 2019 primär ein Aktengutachten sei und der Gutachter pauschal behaupte, dass sie für keine anderslautende Argumentation zugänglich sei bzw. gewesen sei, hätte die beschlagnahmte Korrespondenz der letzten 40 Jahre zwingend gesichtet werden müssen. Das Gutachten sei daher mangelhaft (Akten S. 2647 f.).
5.3.2
5.3.2.1Tatsächlich hat H____ offenbar nicht die gesamte, seit den 70er-Jahren aufgelaufene und beschlagnahmte Korrespondenz gesichtet (Akten S. 126 f.). Er bezieht sich in seinem Gutachten bzw. seinen mündlichen Ausführungen vor Strafgericht entgegen der Ansicht der Berufungsklägerin jedoch einerseits auf aktuelle Äusserungen von A____ im laufenden Verfahren (Akten S. 182 ff., 2254), andererseits auf diverse frühere Schriftstücke, deren Inhalt in die gesichteten Akten Eingang gefunden hat (unter anderem Akten S. 192 ff., 225 ff.), und zitiert schliesslich auch einige Schreiben der Berufungsklägerin, die er selbst gelesen hat (unter anderem Akten S. 202, 207, 225 ff., 2254), wobei einige der Schreiben auch in den drei Vorgutachten zitiert werden (vgl. dazu E. 5.6.4, 5.7.4.2). Dabei kennzeichnet er jeweils durch direkte bzw. indirekte Rede, ob es sich bei den Äusserungen um direkte Zitate handelt oder um indirekte Wiedergaben aus in den Akten rezipierten Schriftstücken. Damit wird hinreichend transparent, welche Aktenstücke der Gutachter für relevant befunden und worauf er seine Schlussfolgerungen abgestützt hat. Mehr ist nicht zu verlangen. Es kann von einem Gutachter insbesondere nicht erwartet werden, dass er sämtliche (umfangreichen) Akten sichtet, die für ihn potentiell verfügbar sind. Vielmehr gehört es zu seinen Aufgaben, die Relevanz von Informationen auch im Voraus abzuschätzen und eine entsprechende Triage vorzunehmen. Problematisch erscheint eine Triage nur dort, wo sie nicht durch den Experten, sondern etwa durch die Organe der Strafverfolgung vorgenommen wird. Das war hier aber nicht der Fall und wird auch nicht geltend gemacht.
5.3.2.2Dazu kommt, dass sich bereits aus dem Explorationsgespräch der Berufungsklägerin mit dem Gutachter vom 9. August 2019 (Akten S. 236 ff.) und aus den im gesamten Strafverfahren entstandenen Akten selbst für einen Laien ohne weiteres erschliesst, worum es der Berufungsklägerin bei der zur Diskussion stehenden Korrespondenz gegangen ist und daher keine Notwendigkeit bestand, die gesamte Korrespondenz lückenlos zu studieren. Es trifft auch nicht zu, dass der Gutachter pauschal behauptet, dass die Berufungsklägerin für keine anderslautende Argumentation zugänglich sei. So führt der Sachverständige in seinem Gutachten nach einlässlicher Darstellung der Aktenlage und seiner eigenen Feststellungen aus: «Aus den Akten wird deutlich, dass Frau A____ schon seit Jahren nicht mehr in der Lage ist, Vorgänge, die in Zusammenhang mit dem Thema der "Justizkorruptionsaffäre" stehen, sachgerecht einzuordnen und einen Perspektivenwechsel durchzuführen bzw. sich auch nur der Perspektive der Gegenseite anzunehmen bzw. deren Argumente kritisch zu würdigen. Eigene Anteile an den Schwierigkeiten werden ausgeblendet und die Erfolgsaussichten betreffs der Umsetzung der eigenen Interessen überschätzt. Die Sicht der Expl. auf diesen Konflikt ist eigenweltlich. Frau A____ ist kritischen Argumenten nicht zugänglich und unkorrigierbar überzeugt, Opfer behördlicher Intrigen zu sein. Eine Facette dieser Problematik ist die Überzeugung, von den Behörden hinsichtlich der Begehung eines Tötungsdelikts unter Druck gesetzt zu werden». An der erstinstanzlichen Hauptverhandlung, nachdem er die dortigen Aussagen der Berufungsklägerin gehört hatte, gab er diesbezüglich zudem Folgendes zu Protokoll: «Frau A____ ist seit über 40 Jahren durch ausbleibende Erfolge unbeirrt. Der Konflikt hat zu keiner Zeit dazu geführt, dass auf dieses Begehren eingetreten worden wäre und sie ist weiterhin darum bemüht, dieses Unrecht aus der Welt zu schaffen beziehungsweise sich mittels Kontakt zu Behörden ins Recht zu setzen. Das Problem dabei ist, dass sie dabei eigene Anteile an diesen Konflikten konsequent ausblendet und ihre Sicht darauf eigenweltlich ist. Frau A____ ist kritischen Argumenten nicht zugänglich, auch das haben wir heute Morgen gesehen. Obwohl sie zunächst zur Kenntnis genommen hat, dass die Unterschrift der Kanzlei des Bundesgerichts korrekt war, endete sie nach längerer Befragung doch wieder bei ihrer Position, dass die Urteile gefälscht seien. Es ist letztlich eine unkorrigierbare, fixe Überzeugung, Opfer behördlicher Intrigen zu sein, was sie mir gegenüber wiederholt als "Justizkorruptionsaffäre" bezeichnet hat» (Akten S. 2253).
5.3.3
5.3.3.1Die persönliche Untersuchung gehört grundsätzlich zum Standard einer forensisch-psychiatrischen Begutachtung. Aktengutachten müssen die Ausnahme darstellen. Solche Ausnahmen sind etwa dann möglich, wenn über die zu begutachtende Täterin bereits ein oder mehrere Gutachten erstattet worden sind, die überdies jüngeren Datums sein müssen, und wenn sich die Grundlagen der Begutachtung nicht wesentlich geändert haben (nach wie vor gleiches Krankheitsbild). Ein Aktengutachten kommt auch in Betracht, wenn die Probandin nicht oder nur schwer erreichbar ist oder sich einer Begutachtung verweigert. Nach der Rechtsprechung ist es in erster Linie Aufgabe des angefragten Sachverständigen zu beurteilen, ob sich ein Aktengutachten ausnahmsweise verantworten lässt. Ob und wie sich die fehlende Unmittelbarkeit der sachverständigen Einschätzung auf den Beweiswert eines Aktengutachtens auswirkt, ist nach dem konkreten Gegenstand der Gutachterfrage differenziert zu beurteilen. Der Gutachter soll sich (gegebenenfalls je nach Fragestellung gesondert) dazu äussern, ob eine Frage ohne Untersuchung gar nicht, nur in allgemeiner Form oder ohne Einschränkungen beantwortbar ist. Dies ermöglicht es der Strafverfolgungsbehörde, den Stellenwert der gestützt auf die Akten getroffenen Einschätzung im Verhältnis zu weiteren Beweismitteln zu bestimmen (BGE 146 IV 1 E. 3.2, 127 I 54 E. 2f; BGer 6B_915/2019 vom 10. Januar 2020 E. 2.2.2, 6B_1163/2018 vom 14. Dezember 2018 E. 2.4.2, 6B_694/2017 vom 19. Oktober 2017 E. 4.5; AGE SB.2020.58 vom 3. Dezember 2020 E. 5.3, SB.2020.95 vom 25. Juni 2021 E. 3.4.5.2;Heer, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 185 StPO N 5).
5.3.3.2Es trifft zwar zu, dass der Gutachter aufgrund ihrer verweigerten Mitwirkung mit der Berufungsklägerin nicht über Details der Tat sprechen konnte (Akten S. 142, 172, 178, 245 f., 249). Indes stellt das Gutachten entgegen ihrer Ansicht nicht primär ein Aktengutachten dar, sondern konnte H____ mit der Berufungsklägerin am 9. August 2019 ein zweistündiges Explorationsgespräch über ihre körperliche Verfassung, die medizinische Vorgeschichte und über die biografische Entwicklung führen, hat sie überdies am
E. 16
März 2022 einen Saldo in Höhe von CHF 14'631.37 auf. Wie sich aus den von der [...] eingereichten Unterlagen weiter ergibt, besitzt die Berufungsklägerin darüber hinaus ein weiteres Konto bei diesem Institut ([...]). Der diesbezügliche Saldo betrug per 16. März 2022 CHF 6'008.66. Wie aus den vom Untersuchungsgefängnis eingereichten Kontoauszügen und den eigenen Angaben der Berufungsklägerin erhellt, lässt sie sich ab und zu kleinere Geldbeträge als Taschengeld ins Gefängnis überweisen und verdient sich regelmässig auch ein wenig Geld mit Zellenarbeit hinzu. Wesentliche Ausgabeposten sind Einkaufe im gefängnisinternen Kiosk, Porti und die TV-Miete, woraus Ende Monat in etwa ein ausgeglichener Saldo resultiert (Akten S. 2780 ff., 2813 ff., 2943 f.). Da die Berufungsklägerin gemäss eigenen Angaben zur Tatzeit (fast) mittellos war bzw. drohte, auf der Strasse zu landen (Akten S. 1015, 2248, 2255, 2644 f., 2948), konnte sie während der Haftzeit folglich rund CHF 20'000.� ansparen, was anhand der Höhe der in diesem Zeitraum ausbezahlten Altersrente und der selbst bezahlten Krankenkassenprämie bzw. dem in das Gefängnis überwiesenen Taschengeld (Akten Separatbeilagen 2 S. 46, 127, 193, 225, 270) auch plausibel erscheint.
6.4.2Hinsichtlich der Privatklägerschaft ist aktenkundig, dass sie � trotz vollzeitlicher Arbeitstätigkeit des Ehemanns als [...] � Sozialhilfe bezieht und deshalb als mittellos bezeichnet werden muss (Akten 379 ff.). Kommt dazu, dass sich dieser Zustand zufolge Finanzierung der Beisetzung von D____ (�) (vgl. dazu E. 6.6) noch akzentuiert hat.
6.5.1Zunächst ist festzuhalten, dass das aus unpfändbaren AHV-Renten geäufnete Sparguthaben (hier rund CHF 20'000.�) mit der Privatklägerschaft (Akten S. 2600) bzw. entgegen der Ansicht des Strafgerichts pfändbar ist (Vonder Mühll, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2021, Art. 92 SchKG N 38;Kren Kostkiewicz, in: Hunkeler [Hrsg.], Kurzkommentar SchKG, 2. Auflage Basel 2014, Art. 92 N 70), womit dieser Aspekt einer Billigkeitshaftung im Sinne von Art. 54 Abs. 1 OR nicht entgegensteht. Aus dem zuvor Dargelegten zum Finanziellen erhellt, dass die momentan unter staatlicher Obhut stehende Berufungsklägerin monatlich mehr Geld einnimmt, als sie ausgibt, währendem die Privatklägerschaft am Existenzminimum lebt. Auch wenn bei A____ nicht von guten wirtschaftlichen Verhältnissen gesprochen werden kann, ist doch festzustellen, dass sie aktuell einen monatlichen Überschuss erzielen kann (die Guthaben auf ihren beiden [...]-Konten belaufen sich per 16. März 2022 auf insgesamt CHF 20'640.03) und das angesparte Geld aufgrund der Legalprognose bzw. der auch im Berufungsverfahren ausgesprochenen Verwahrung (vgl. dazu E. 5.1.5, 5.7) vermutlich auch nicht für eine zukünftige Resozialisierung benötigt. Es erschiene daher schlechterdings unbillig, das Vermögen der Berufungsklägerin einstweilen zur Verfügung von allfälligen Erben zu halten und die Zivilforderungen der gepeinigten Privatklägerschaft gänzlich abzuweisen. Es rechtfertigt sich daher nur schon aufgrund dieses finanziellen Gefälles, eine Billigkeitshaftung zu bejahen, zumal auch ein Schädiger, welcher in sehr bescheidenen finanziellen Verhältnissen lebt, schadenersatzpflichtig erklärt werden kann, sofern er nicht völlig mittellos ist (Brehm, a.a.O., Art. 54 N 23).
6.5.2Kommt dazu, dass der Verlust ihres siebenjährigen Sohnes bzw. ihres grossen Bruders für die Privatklägerschaft eine unfassbare Belastung darstellt (BGE 122 III 262 E. 2 a) aa);Brehm, a.a.O., Art. 54 OR N 37). So hat die Berufungsklägerin (auch wenn sie in einem Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt hat [Art. 19 Abs. 1 StGB]), gezielt das Leben eines ihr völlig unbekannten, zufällig ausgewählten Kindes ausgelöscht und damit einer ganzen Familie unermessliches Leid zugefügt. Der vorliegende Fall sucht in seiner Sinnlosigkeit und Grausamkeit seinesgleichen, weshalb eine vollkommene Haftungsbefreiung der Berufungsklägerin � auch unter der Prämisse, dass es sich bei der zur Diskussion stehenden Bestimmung um eine Ausnahmenorm handelt � dem in Art. 54 Abs. 1 OR zum Ausdruck kommenden Gerechtigkeitsgefühl diametral widersprechen würde.
6.5.3Da die Berufungsklägerin die Tat dennoch in einem Zustand der Urteilsunfähigkeit im Sinne von Art. 16 ZGB verübte (vgl. dazu schon E. 5.6), kann entgegen den Anträgen der Privatklägerschaft jedoch nicht der gesamte, einem gesunden Schädiger aufzuerlegende Betrag zugesprochen werden, sondern rechtfertigt es sich, der Privatklägerschaft «bloss» 2/3 der in vergleichbaren Fällen zuzusprechenden Genugtuungssumme bzw. 2/3 der rechtsgenüglich geltend gemachten Schadenersatzsumme auszurichten. Darauf wird sogleich im Detail zurückzukommen sein.
6.6.1
6.6.1.1Die höchsten Elterngenugtuungen in Höhe von je CHF 60'000.� werden nach Rechtsprechung und Praxis in Mordfällen bzw. bei vorsätzlicher Tötung unter besonders gravierenden Umständen ausgesprochen (Landolt, Genugtuungsrecht, 2. Auflage, Zürich 2020, Rz. 906). So hat das Obergericht des Kantons Zürich den Elternteilen einer durch einen Kopfschuss ermordeten 16-jährigen Tochter Genugtuungen von je CHF 60'000.� zugesprochen. Es erwog, es lägen deshalb besonders gravierende Umstände vor, da sich der Berufungsklägerin nicht habe dazu durchringen können, Angaben zum Verbleib der Tatwaffe zu machen und so dazu beitrage, dass die quälenden Fragen betreffend das konkrete Tatvorgehen nach wie vor im Raum stünden und die Eltern wohl auch in Zukunft noch begleiten und belasten würden (OGer ZH SB120280 vom 27. März 2013 E. 4). In einem anderen Fall nahm dasselbe Gericht bei einem mit elf Messerstichen aus Rache bzw. Kränkung auf offener Strasse mit einem eigentlichen Überraschungsangriff ermordeten 23-Jährigen (Täter und Opfer waren sich nicht unbekannt) ebenfalls besonders gravierende Umstände an und sprach beiden Elternteilen Genugtuungen von je CHF 60'000.� sowie der Schwester des Opfers eine solche von CHF 25'000.� zu (OGer ZH SB140511 vom 1. September 2015 E. VII). In einem weiteren Fall sprach das Bezirksgericht Winterthur der Mutter eines fünfjährigen Sohnes, dessen Vater sein eigenes Kind ermordet hatte, eine Genugtuung in Höhe von CHF 70�000.� zu (BezGer Winterthur DG120015 vom 28. August 2013). Schliesslich ist noch auf einen weiteren vom Obergericht des Kantons Zürich beurteilten Fall hinzuweisen, bei welchem den Eltern von zwei grobfahrlässig getöteten Kindern Genugtuungen von CHF 120�000.� bzw. CHF 150 000.� zugesprochen wurden (Landolt, in: Zürcher Kommentar, 3. Auflage, Zürich 2007, Art. 47 OR N 540).
6.6.1.2Wie zuvor erwogen (vgl. dazu E. 4.3), lag der vorliegenden Tat kein Affekt bzw. keine schwere Konfliktsituation zugrunde, sondern sind alle Kriterien für eine Qualifikation der Tötung als Mord erfüllt. Die Berufungsklägerin hat aus einer skrupellosen bzw. berechnenden Haltung heraus, die einzig auf ihre eigenen Interessen (Motiv der Neubeurteilung von längst vergangenen und rechtskräftigen Verfahren) fokussiert war, in kaltblütiger, krass egoistischer und komplett gefühlskalter Weise gezielt das Leben eines ihr unbekannten, zufällig ausgewählten Kindes auf brutale Weise ausgelöscht und damit einer ganzen Familie unermessliches Leid zugefügt. Da D____ (�) zur Tatzeit noch sehr jung war (vgl. zur Erhöhung der Basisgenugtuung bei geringem AlterLandolt, a.a.O., Rz. 950) und der Sohn der Privatklägerschaft völlig zufällig (und austauschbar) Opfer der zur Diskussion stehenden Gewalttat geworden ist, wäre die ordentlich auszurichtende Genugtuungssumme für die beiden Elternteile vor dem Hintergrund der zitierten Vergleichsfälle mit je CHF 80'000.� zu veranschlagen.
6.6.2
6.6.2.1Geschwister von getöteten Personen sind dann genugtuungsberechtigt, wenn sie im Zeitpunkt des haftungsbegründenden Ereignisses � wie hier � mit dem getöteten Geschwister in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben. Bestand zwischen den Geschwistern, welche im gleichen Haushalt gelebt haben, ein besonders enges Verhältnis oder erleiden die Geschwister einen aussergewöhnlichen seelischen Schmerz, kann die Basisgenugtuung angemessen erhöht werden (Landolt, a.a.O., Rz. 918).
6.6.2.2Der zur Tatzeit dreijährige Bruder von D____ (�) hat durch die Tat eine seiner engsten Bezugspersonen verloren. Zeit seines Lebens wird ihn der seelische Schmerz begleiten und der grausame Verlust seines grossen Bruders schmerzen. Eine Genugtuung in der Höhe von CHF 25'000.� erscheint � auch mit Blick auf oben erörtertes Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich (OGer ZH SB140511 vom 1. September 2015 E. VII) � ohne weiteres angemessen.
6.6.3Nach dem zuvor Erwogenen (vgl. dazu E. 6.5.3), ist die Berufungsklägerin zu verpflichten, der Privatklägerschaft 2/3 der in vergleichbaren Fällen zuzusprechenden Genugtuungssumme zu bezahlen. Demgemäss wird die Berufungsklägerin zu CHF 123'666.65 (2/3 von CHF 185'000.�) Genugtuung (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 21. März 2019) an B____ und C____ verurteilt. Die Genugtuungsmehrforderung in Höhe von CHF 61'833.35 wird abgewiesen.
Der geltend gemachte Schaden in Höhe von CHF 18'670.95 (zuzüglich 5 % Zins seit dem 21. März 2019) entstand im Zusammenhang mit der Beisetzung von D____ (�) ([...]) und ist � soweit zumutbar � belegt (Akten S. 2067 ff., 2599). Der Schaden ist kausal durch die Handlung der Berufungsklägerin verursacht worden, sodass A____ der Privatklägerschaft gestützt auf Art. 54 Abs. 1 OR � wie erwogen (vgl. dazu E. 6.5.3) � 2/3 des geltend gemachten Betrags in Höhe von CHF 18'670.95, also CHF 12'447.30 (zuzüglich Zins von 5 % seit dem 21. März 2019), zu bezahlen hat. Die Schadenersatzmehrforderung von CHF 6'223.65 wird abgewiesen.
7.1.1Wurde das Verfahren wegen Schuldunfähigkeit der beschuldigten Person eingestellt oder wurde diese aus diesem Grund freigesprochen, so können ihr die Kosten auferlegt werden, wenn dies nach den gesamten Umständen billig erscheint (Art. 419 StPO). Diese Bestimmung ist für Verfahren nach Art. 374 f. StPO analog anzuwenden (Bommer, in: Basler Kommentar, 2, Auflage 2014, Art. 375 StPO N 24). Die Beurteilung der Billigkeit setzt eine Interessenabwägung voraus. Eine Kostenauflage kommt nur bei guten wirtschaftlichen Verhältnissen der beschuldigten Person in Frage und wenn deshalb eine Kostenübernahme durch den Staat stossend wäre. Je besser die finanziellen Verhältnisse der beschuldigten Person sind, umso eher kommt diese Billigkeitshaftung in Frage (Schmid/Jositsch, StPO Praxiskommentar, 3. Auflage, Zürich 2018, Art. 419 N 1;Domeisen, in: Basler Kommentar, 2. Auflage 2014, Art. 419 StPO N 7; BGer 6B_505/2014 vom 17. Februar 2015 E. 2.1 und 4.2; AGE SB.2020.21 vom 4. November 2020 E. 3.1, SB.2018.109 vom 25. Juli 2019 E. 5).
7.1.2Aus dem vorstehend Erwogenen ergibt sich, dass die sich in Haft befindliche Berufungsklägerin aus ihrer AHV-Rente zwar ein nicht unbeträchtliches Guthaben äufnen konnte, indes � wie bereits erwähnt (vgl. dazu. E. 6.4) � nicht von «guten finanziellen Verhältnissen» im Sinne von Art. 419 StPO gesprochen werden kann. Kommt dazu, dass ihr � anders als bei der zuvor diskutierten Billigkeitshaftung � nicht eine mittellose Gläubigerin bzw. ein mittelloser Gläubiger gegenübersteht (vgl. dazu E. 6.5) und eine Kostenübernahme durch den Staat daher nicht stossend erscheint. Darüber hinaus ist zu verhindern, dass der Staat die Privatklägerschaft bei der Durchsetzung ihrer Zivilforderungen konkurrenziert, sodass von einer � auch nur teilweisen � Auferlegung der Kosten für das erst- und das zweitinstanzliche Verfahren abzusehen ist.
7.2.1Gemäss Art. 427 Abs. 1 lit. c StPO können der Privatklägerschaft die Verfahrenskosten, die durch ihre Anträge zum Zivilpunkt verursacht worden sind, auferlegt werden, wenn die Zivilklage abgewiesen oder auf den Zivilweg verwiesen wird. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens Art. 428 Abs. 1 StPO.
7.2.2Die Privatklägerschaft dringt mit ihren Anträgen betreffend die Billigkeitshaftung � wie gesehen (vgl. dazu E. 6) � zwar im Grundsatz durch, indes werden ihr «bloss» 2/3 der beantragten Summen zugesprochen. Dennoch rechtfertigt es sich auch bei ihr, von einer � auch nur teilweisen � Auferlegung der Kosten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren abzusehen, handelt es sich bei der vorgenannten Bestimmung (Art. 427 Abs. 1 lit. c StPO) doch um eine Kann-Vorschrift und unterliegt die Privatklägerschaft im Rechtsmittelverfahren nur unwesentlich bzw. spricht auch die fraglos tragische Fallkonstellation für einen Verzicht auf eine Kostenauflage (Art. 428 Abs. 2 lit. b StPO; BGer 6B_176/2019 vom 13. September 2019 E. 2.4, 6B_115/2019 vom 15. Mai 2019 E. 5.2; AGE SB.2018.89 vom 18. September 2019 E. 7.1; § 40 des Gerichtsgebührenreglements [GGR, SG 154.810]).
Dem amtlichen Verteidiger, E____, ist aus der Gerichtskasse eine Entschädigung gemäss seiner Aufstellung, zuzüglich 2.5 Stunden für die heutige Hauptverhandlung (inklusive Nachbesprechung), auszurichten Für den genauen Betrag wird auf das Urteilsdispositiv verwiesen. Da der Berufungsklägerin keine Verfahrenskosten auferlegt worden sind (vgl. dazu E. 7.1), ist auch kein Rückforderungsvorbehalt anzuordnen (Art. 135 Abs. 4 StPO e contrario).
Der unentgeltliche Vertreter der Privatklägerschaft, G____, macht mit seinem Leistungsnachweis vom 28. März 2022 eine Entschädigung in Höhe von insgesamt CHF 12�300.03 (inklusive Auslagen und Mehrwertsteuer) geltend (Akten S. 2896 f.). Hierzu ist festzuhalten, dass der Aufwand von 17.25 Stunden und die diesbezüglich geltend gemachten Reisespesen von zwei Mal [...] Kilometer, die im Zusammenhang mit Medienanfragen bzw. diverser Medienarbeit entstanden sind, im Rahmen der unentgeltlichen Vertretung nicht entschädigt werden können. Aus Rücksicht auf die speziellen Umstände des vorliegenden Falls, welche der Rechtsanwalt im Rahmen des rechtlichen Gehörs geschildert hat (Akten S. 2949), werden dafür indes aus Kulanz und unpräjudiziell ausnahmsweise CHF 1'000.� (inklusive MWST) entschädigt. Hinsichtlich der Reisezeit für die heutige Berufungsverhandlung ist darauf hinzuweisen, dass gemäss des an den Basler Gerichten geltenden § 22 Abs. 2 des Honorarreglements (SG 291.400) bei einem erforderlichen Anfahrtsweg von über 30 km (Luftlinie) die Hälfte der Reisezeit � vorliegend «bloss» [...] Stunden � als Aufwand vergütet wird. Im Übrigen werden für die heutige Berufungsverhandlung (inklusive Nachbesprechung) analog zum amtlichen Verteidiger 2.5 Stunden (anstatt geschätzt drei Stunden) vergütet und G____ neben den Reisespesen für die Berufungsverhandlung 3 % Pauschalspesen (auf CHF 6�700.�) ausgerichtet. Für den genauen Betrag des Honorars wird auf das Dispositiv verwiesen. Da der Berufungsklägerin keine Verfahrenskosten auferlegt worden sind (vgl. dazu E. 7.1), ist auch hier kein Rückforderungsvorbehalt anzuordnen (Art. 138 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 135 Abs. 4 StPO e contrario).
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